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Wichtige Gründe für die
Kündigung eines lngenieurs
Grundsätzlich können Ingenieurverträ-
ge sowohl vom Auftraggeber als auch
vom Auftragnehmer . aus wichtigem
Grund gekündigt werden. Ein solcher
liegt vo¡ wenn der Auftragnehmer sei-
ne weitere Tätigkeit von der Bezahlung
von Abschlagsrechnungen aus früheren
Verträgen abhängig macht und deshalb
angeforderte Arbeiten nicht ausfährt -
obwohl der Auftraggeber sich seiner
Zatrlungspflicht erkennbar nicht entzie-
hen will. Dieses Verhalten stellt eine er-
hebliche Verletzung des vertraglichen
Vertrauensverhältnisses dar. Eine weite-
re Zusammenarbeit ist für den Auftrag-
geber nlcht zumutbar. Daher ist er in ei-
nem solchen Fall berechtigt, den Ver-
trag aus wichtigem Grund zu kündigen.
Oberlandesgericht Celle, Urleil vom 22.
April 201,5, Az. 1,4 U 77 2113.

Kellerabdichtung muss
vor Feu(htigke.it schützen
Schuldet der Werkunternehmer nach'
dem Werkvertrag eine funktionierende
Kellerabdichtung, kann der Auftrdgge-
ber bei mangelhafter Ausführung Scha-
der¡sersatz verlangen - auch dann, wenn
nach dem zugrundeliegenden Leistungs-
verzeichnis der vertragliche Erfolg mit
der vereinbarten Ausführungsart oder
dem vereinbarten Material nicht erreich-
bar ist. Das Oberlandesgericht (OLG)
Düsseldorf sprach der Auftraggeberin
Schadensersatz für die nicht funktionie-
rende Kellerabdichtung zu, obwohl der
Unternehmer die Leistungen wie verein-
bart ausgeftrhrt hatte. Maßgeblich war
demnach, dass der Vereinbarte Zweck -
die funktionierende Abdichtung - nicht
erreicht wurde. OLG Düsseldorf, Urteil
yom 24. Mârz 2075, Az : 21, U 62/14.

,,Hagelsichere" Dachpfan nen
sollten lange halten
Werden Dachpfannen als,,hagelsicher"
beworben, beschränkt sich diese Eigen-
schaft nicht nur darauf, dass die Dach-
eindeckung durch Hagelschlag ni chl zçr-
stört wird. Der baufachliche Laie darf

davon ausgehen, dass,,hâgelsichere"
Dachpfannen bei Hagelschlag über-
haupt nicht beschädigt werden und sich
auch ihre Lebenserwartung nicht ver-
kü'rzt. In dem vom Oberlandesgericht
entschiedenen Fall hatte' Hagelsclrlag
dazu gefúhrt, dass bei den Dacþfannen
bereils nach fünf bis acht Jahren mit Kor-
rosionsproblemen zu rechnen war. Übli-
cherweise treten diese Probleme erst
nach 30 bis 40 Jahren auf. Die Dachpfan-
nen waren daher nicht ,,hagelsiõher"
und somit mangelhaft. Oberlandesge-
richt Brandenburg, Beschluss vom 29.
September 201"5, Az. 1,1, U 86115.

Sebastian Ziegler, Rechtsanwalt in der Karfzle¡

Bethge lmmobilienanwälte, Hannover

Anspruch auf
Grundbucheinsicht
EinenAnspruch auf Einsicht des Grund-
buchs hat nach der Grundbuchordnung
jeder, dér hierfür ein berechtigtes Inter-
esse darlegt. Dabei müssen sachliehe
Gründe vorgebracht werden, sodass
eine Einsichtnahme zur Verfolgung un'
befugter Zwecke oder aus reiner Neu-
gier ausgeschlossen sind. Die Gründe
können rein wirtschaftlicher Natur sein.
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm
entschied, dass es für ein berechtigtes In-
teresse ausreichend séin kann, wenn die
Einsichtnahme der Feststellung dienen
soll, ob und in welcher Höhe Ansprüche
gegen den Grundstückseigenttimer be-
stehen können. Oberlandesgericht
Hamm; Beschluss vom ?.3. September
2015, 4.2, 1,5 W 2931L5.

Wenn der Nachbar
zu t¡ef gräbt
Wird ein Grundstiick durch Abgrabun-
gen derart vertieft, dass es beim Boden
des Nachbargrundstücks zu einem Ver-
lust der erforderlichen Stütze kommt,
kann dessen Eigentümer die Beseiti-
gung der Beeinträchtigung verlangen.
Dies gilt auch, wenn die Vertiefung zu ei-
ner Beeinträchtigung der darauf stehen-
den Gebäude führt. Hierfüf muss es
aber zu einer unmittelbaren Einwirkung
auf den Bodpn des Nachbargrundstücks
kommen. Verliert nicht der Boden
selbst, sondern nur das Gebäude darauf
als mittelbare Folge der Abgrabungen
die erforderliche Stütze, liegt keine un-
zulässige Vertiefung vor. Der Nachbar
kann dann keine Beseitigung der Beein-
trächtigung verlangen. Oberlandesgè-
richt Saaibräcken, Urteil vom 29. April
201,5,A2.IU 8L11,4.

Dominique Reichelt, Rechtsanwält¡n in der
Kanzlei Bethge lmmobilienanwälte, Hannover




